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Stufenplan zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des Niedersächsischen Kultusministerium wird aus gegebenen Anlass noch ein-
mal eindringlich auf die Rundverfügung vom 17.04.2020 hingewiesen. Dort wird in Ausge-
staltung der Verordnung vom 17.04. unter Punkt 2 ausgeführt: 
 
 
„2. Der Unterricht in der Fachstufe 2 der Berufsschule (der erste Berufsschultag kann in der 
18. oder 19. KW, frühestens ab dem 27.04.2020 festgelegt werden), im Jahrgang 13 des 
Beruflichen Gymnasiums (nur Prüfungsvorbereitung) und der Klasse 13 der Berufsober-
schule (nur Prüfungsvorbereitung), der Abschlussklasse der Fachschule (nur Prüfungsvor-
bereitung), der Klasse 1 der Pflegeschule (neu beginnende Schülerinnen und Schüler) und 
in den Schulen für andere als ärztliche Heilberufe sowie in den überbetrieblichen Bildungs-
stätten der Kammern und der von ihnen mit der Durchführung beauftragten Träger findet ab 
dem 27.04.2020 als Präsenzunterricht statt. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler 
umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet. Besondere Gegebenheiten vor Ort (kleine 
Klassen mit max. 10 Schülerinnen und Schülern und/oder besonders große Räume) erlau-
ben Abweichungen von dieser Regelung.“ 
 
 
 
Die Regelung bildet die Phase A des Stufenplans ab: 
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Die berufsbildenden Schulen müssen die Organisation des Unterrichts auf diese Vorgaben 
neu ausrichten, bestehende Blockpläne in der Berufsschule können nicht einfach verlängert 
werden. In Absprache mit den Ausbildungsbetrieben muss die Stundenplanung ab dem 
27.04.2020 an diese Vorgaben angepasst werden. Abweichungen von der Rundverfügung 
sind nicht möglich! 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
Heike Bickmann 
(elektronische Übermittlung ohne Unterschrift)
 


